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Art. 43 Abs. 1 ATSG, Art. 25 Abs. 1 und 2 ATSG, Art. 9 Abs. 1 ELG, Art. 5 Abs.
1 lit. b ELG SGUm die urspriinglich leistungszusprechenden Verfiigungen
wiedererwagen und die unrechtmassig ausbezahlten ordentlichen und
ausserordentlichen Erganzungsleistungen im Rahmen der
Verwirkungsfristen zuriickfordern zu konnen, muss der der betreffenden
Verfiigungen zugrunde liegende Sachverhalt insbesondere in Bezug auf den
Riickkaufswert der Lebensversicherung sowie in Bezug auf die
Darlehensschulden der Beschwerdeflihrerin mit dem Beweisgrad der
tiberwiegenden Wahrscheinlichkeit feststehen (Entscheid des
Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 3. Januar 2018,EL
2016/28).

Entscheid vom 3. Januar 2018

Besetzung

Prasident Ralph Johl, Versicherungsrichterinnen Monika Gehrer-Hug und Karin Huber-

Studerus; Gerichtsschreiberin Annemarie Haase
Geschéftsnr.

EL 2016/28

Parteien

A__,
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Beschwerdefiihrerin,

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Hans Frei, Kriessernstrasse 40, 9450 Altstatten,

gegen

Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen, Ausgleichskasse, Brauerstrasse
54, Postfach, 9016 St. Gallen,

Beschwerdegegnerin,

Gegenstand

Riickforderung von Erganzungsleistungen zur IV

Sachverhalt

A

A.a A.___ meldete sich am 5. Marz 2008 zum Bezug von Erganzungsleistungen (EL)
an. Im Anmeldeformular verneinte sie den Besitz von Lebensversicherungen, reichte
jedoch eine Police der B.___ ein, gemass welcher ihr ab dem 1. September 2018 eine
jahrliche Leibrente von Fr. 4'332.50 zustehen wirde. Sie reichte einen Mietvertrag ein,
gemass welchem sie seit dem 15./16. Juli 2007 ander C.___ in D.___ lebte und
monatlich Fr. 1'095.-- inkl. Nebenkosten (und Kabel TV-/Radiogebtihren) zahlte (act. G
4.2/121 £.). Einer Auflistung mit dem Titel "Ausstehende Zahlungen" war u.a. zu
entnehmen, dass sie Schulden aus privaten Darlehen in Hohe von Fr. 12'500.-- hatte
(act. G 4.2/122 S. 10 f.). Mit einer Verfliigung vom 12. Juni 2008 wurden ihr rickwirkend
ab dem 1. Oktober 2006 monatliche ordentliche EL in H6he von Fr. 665.--, ab dem 1.
Januar 2007 Fr. 654.-- und ab dem 1. Januar 2008 Fr. 698.-- zu ihrer ganzen IV-Rente
zugesprochen. In den EL-Anspruchsberechnungen ab dem 1. Oktober 2006 wurde
weder eine Lebensversicherung noch ein Darlehen von Dritten beriicksichtigt (act. G
4.2/109 ff., 125).
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A.b Ab dem 1. Januar 2009 hatte die Versicherte geméss der Verfigung vom 23.
Dezember 2008 einen Anspruch auf ordentliche EL in Hohe von Fr. 692.-- (act. G
4.2/106). Am 14. September 2009 reichte die Versicherte einen neuen Mietvertrag ein,
gemass welchem sie seit dem 1. September 2009 an der E.___in F.___ lebte und einen
Nettomietzins in Hohe von monatlich Fr. 1'200.-- bezahlte, welcher neben dem
Bruttomietzins von Fr. 995.-- die Kosten flir den Parkplatz in Héhe von Fr. 60.-- und die
Kosten fir Heiz- und Nebenkosten in Héhe von Fr. 145.-- enthielt (act. G 4.2/102).
Daraufhin passte die EL-Durchflihrungsstelle die Erganzungsleistungen mit einer
Verfigung vom 17. September 2009 riickwirkend ab dem 1. Januar 2009 an und
bericksichtigte (irrtimlich) ab diesem Datum einen Mietzins in Hohe von jéhrlich Fr.
14'400.-- (act. G 4.2/101). Am 5. November 2009 korrigierte die EL-
Durchfihrungsstelle ihren Fehler, rechnete von Januar bis August 2009 wieder einen
Mietzins in H6he von jahrlich Fr. 13'140.-- an und forderte ordentliche EL in Hohe von
Fr. 40.-- und ausserordentliche EL in Hohe von Fr. 800.-- zurlick (act. G 4.2/98 f.). Mit
einer Verfigung vom 12. November 2009 passte die EL-Durchfihrungsstelle
ausserdem die aufgrund des Gemeindewechsels veranderte IPV-Pauschale ab dem 1.
Dezember 2009 an. Auf eine rickwirkende Anpassung per 1. September 2009
"verzichtete" die EL-Durchflhrungsstelle mit der Begriindung, dass die daraus
resultierende Rickforderung geringfiigig gewesen ware. Ab dem 1. Dezember 2009
hatte die Versicherte somit einen Anspruch auf Fr. 687.-- ordentliche EL und auf Fr.
100.-- ausserordentliche EL (act. G 4.2/97). Bei einem gleichbleibenden Anspruch auf
ausserordentliche EL hatte die Versicherte ab dem 1. Januar 2010 einen Anspruch auf
ordentliche EL von Fr. 714.-- und ab dem 1. Januar 2011 auf ordentliche EL von Fr.
723.-- (act. G 4.2/81, 93).

A.c Im Rahmen einer periodischen Uberpriifung der EL im Marz 2011 gab die
Versicherte an, dass sie Uber eine Risikoversicherung ihrer inzwischen verstorbenen
Tochter und eine Lebensversicherung der G.___ mit einem Steuerwert von Fr.
41'479.40 verfuige. Gemass dem eingereichten Mietvertrag betrug ihr monatlicher
Nettomietzins Fr. 1'140.-- und setzte sich aus dem Nettomietzins von Fr. 995.-- und
den Heiz- und Nebenkosten von Fr. 145.-- zusammen (act. G 4.2/73, 74 75). In der
Verfligung vom 26. September 2011, mit welcher die EL-Durchfihrungsstelle den EL-
Anspruch der Versicherten unter der Berlicksichtigung der Ergebnisse der periodischen

Uberpriifung der EL ab dem 1. Januar 2011 und dem 1. September 2011 festsetzte,

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 3/18



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

wurde der Versicherten weiterhin kein Rickkaufswert dieser Lebensversicherung
angerechnet. Rickwirkend ab dem 1. September 2011 berticksichtigte die EL-
Durchflhrungsstelle neu einen Mietzins in H6he von jahrlich Fr. 13'680.--. Ab dem 1.
Januar 2011 hatte die Versicherte somit einen Anspruch auf ordentliche EL von Fr.
724.-- und auf ausserordentliche EL von Fr. 100.--. Bei einem unveranderten Anspruch
auf ordentliche EL sank der Anspruch auf ausserordentliche EL ab dem 1. September
2011 auf Fr. 40.-- (act. G 4.2/67 f.). Ab dem 1. Januar 2012 erhdhte sich der Anspruch
auf ordentliche EL auf Fr. 736.-- (act. G 4.2/63) und sank ab dem 1. Januar 2013 auf Fr.
735.--, wahrend der Anspruch auf ausserordentliche EL stets gleich blieb (act. G
4.2/54).

A.d Am 24. Oktober 2013 teilte die Versicherte der EL-Durchflhrungsstelle mit, sie sei
umgezogen und zahle nun einen monatlichen Nettomietzins in Héhe von Fr. 1'390.--
(act. G 4.2/57). Mit einer Verfligung vom 26. November 2013 rechnete die EL-
Durchfihrungsstelle der Versicherten ab dem 1. Dezember 2013 den neuen Mietzins in
Hdéhe von jahrlich Fr. 16'680.-- als Ausgabe an, weshalb sich ab diesem Zeitpunkt ein
monatlicher Anspruch auf ordentliche EL von Fr. 735.-- und auf ausserordentliche EL
von Fr. 290.-- ergab (act. G 4.2/56). Bei einem unveranderten Anspruch auf
ausserordentliche EL hatte die Versicherte ab dem 1. Januar 2014 einen Anspruch auf
ordentliche EL von Fr. 747.-- (act. G 4.2/54) und ab dem 1. Januar 2015 auf Fr. 761.--
(act. G 4.2/51).

A.e Im Oktober 2015 wurde der EL-Anspruch der Versicherten erneut periodisch
Uberprift. Im entsprechenden Fragebogen bejahte die Versicherte die Frage nach einer
Lebensversicherung erneut. Sie reichte Unterlagen ein, geméass welchen der
Steuerwert der Lebensversicherung bei der G.___ per Ende 2010 Fr. 41'479.40, per
Ende 2011 Fr. 46'146.60, per Ende 2012 Fr. 50'963.--, per Ende 2013 Fr. 55'934.30
und per Ende 2014 Fr. 61'065.60 betragen hatte (act. G 4.2/42, 46). Weiteren
Unterlagen war zu entnehmen, dass der Steuerwert per Ende 2009 Fr. 36'957.--
betragen hatte (act. G 4.2/ 33) und dass der Versicherten der Riickkaufswert der
Lebensversicherung in Héhe von Fr. 65'010.10 am 21. Oktober 2015 ausbezahlt
worden war (act. G 4.2/23 f., 38). Ausserdem stellte sich heraus, dass die Versicherte
vonH.___.undl.___ am 10. Juni 2006 ein zinsloses Darlehen tber Fr. 10'000.--

erhalten hatte. In einem Nachtrag hatte die Versicherte im April 2012 festgehalten, sie
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werde das Darlehen in H6he von Fr. 10'000.-- zurlickbezahlen, wenn sie das
"Falligkeitsdatum der Police" erlebe (act. G 4.2/21 f.). Am 16. Oktober 2015 teilte die
G.___ der EL-Durchfuhrungsstelle telefonisch mit, sie habe die Lebensversicherung im
Jahr 2007 von der B.___ (ibernommen. Da das Produkt bei der Ubernahme angepasst

worden sei, bestiinden seitdem Steuerwerte (act. G 4.2/15 S. 3).

A.f Am 2. November 2015 forderte die EL-Durchfihrungsstelle ordentliche EL in Héhe
von Fr. 1'728.-- und ausserordentliche EL in H6he von Fr. 8'750.-- zurlick und
begriindete dies damit, dass sie die Ergéanzungsleistungen aufgrund der Ergebnisse der
periodischen Uberpriifung neu habe berechnen miissen. Den Berechnungsbléttern war
zu entnehmen, dass sie rlickwirkend ab dem 1. November 2010 das Darlehen Uber Fr.
10'000.-- berlcksichtigte, das Vermogen der Versicherten anhand der Ausziige des
Postkontos (act. G 4.2/20, 37 f., 44, 46 S. 8 f.) anrechnete und den jeweiligen
Steuerwert der Lebensversicherung bei der G.___ den tatsachlichen Gegebenheiten
anpasste. Zudem rechnete sie das Fahrzeug des Versicherten ab dem 1. Januar 2011

nicht mehr als Vermodgen an (act. G 4.2/14).

A.g Die Versicherte liess am 25. November 2015 bzw. 21. Januar 2016 eine
Einsprache erheben und die Aufhebung der Verfigung vom 2. November 2015
beantragen. Zur Begriindung liess sie ausflihren, sie habe bei ihrer EL-Anmeldung die
Police der B.___ eingereicht und die EL-Durchfilhrungsstelle hatte spatestens ab dem
4. Mérz 2011, als sie eine Bescheinigung mit Ausweis des aktuellen Steuerwertes bei
der AHV-Zweigstelle eingereicht habe, Kenntnis von ihrer riickkaufsfahigen
Vorsorgepolice haben missen. Da es der EL-Durchfiihrungsstelle bei gebotener
Aufmerksamkeit mehrmals hatte auffallen missen, dass sie den Steuerwert der
Lebensversicherung von 2010 bis 2014 nicht beriicksichtigt hatte, und da die EL nach
einem Jahr ab zumutbarer Kenntnis der EL-Durchflhrungsstelle nicht mehr
zurlckgefordert werden kénnten, beschranke sich eine allféllige Rickforderung auf die
unrechtmassig bezogenen EL vom 2. November 2014 bis 2. November 2015. Zudem
seien sowohl der gute Glaube als auch die grosse Harte gegeben, weshalb die

Ruckforderung ohnehin zu erlassen sei (act. G 4.1/8, G 4.2/2).

A.h Mit einem Einspracheentscheid vom 21. Marz 2016 wies die EL-

Durchfuhrungsstelle die Begehren der Versicherten ab. Zur Begriindung fuhrte sie aus,
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dass die Versicherte im Anmeldeformular im Jahr 2008 angegeben habe, keine
Lebensversicherungen zu besitzen, und dass weder der Police der B.___ noch der
Steuerveranlagungsberechnung vom 19. Februar 2008 ein Riickkaufswert der
Lebensversicherung zu entnehmen gewesen sei. Weiter fihrte die EL-
Durchfihrungsstelle aus, sie habe erstmals Kenntnis vom Rickkaufswert haben
kénnen, als sie die Lebensversicherung in der Verfligung vom 26. September 2011
nicht angerechnet habe. Dieses Fehlers habe sie sich erst im Rahmen der periodischen
Uberpriifung im Jahr 2015, als die Versicherte erneut Akten betreffend den
Ruckkaufswert der Lebensversicherung eingereicht habe, bewusst werden kénnen. Da
der urspringliche Fehler im Jahr 2011 begangen worden sei und der zweite,
massgebende Anlass erst bei der periodischen Uberpriifung im Jahr 2015
stattgefunden habe, sei die angefochtene Verfligung innert der einjahrigen
Verwirkungsfrist erlassen worden. Das Erlassgesuch kénne nach Eintritt der

Rechtskraft der Rickforderung geprift werden (act. G 4.1/5).
B.

B.a Gegen den Einspracheentscheid vom 21. Méarz 2016 liess die Versicherte
(nachfolgend Beschwerdeflhrerin) am 2. Mai 2016 Beschwerde erheben. Sie
beantragte die Aufhebung des Einspracheentscheids und der Verfiigung. Zur
Begriindung liess sie ausflihren, dass sie seit dem Jahr 2008 EL beziehe und dass der
Rickkaufswert ihrer Lebensversicherung bei der G.___ bereits bei der erstmaligen EL-
Berechnung nicht berilicksichtigt worden sei. Massgebender "zweiter Anlass" sei die
periodische Uberpriifung der EL im Marz 2011, da die EL-Durchfilhrungsstelle
(nachfolgend Beschwerdegegnerin) aufgrund der ausdricklichen Nachfrage betreffend
den Rickkaufswert der Lebensversicherung und den daraufhin eingereichten
Unterlagen ihren zur unrechtmassigen Leistungserbringung flihrenden Fehler hatte
erkennen kdnnen und muissen. Bis 2011 habe zwar betreffend die Lebensversicherung
eine Meldepflichtverletzung vorgelegen, doch hatte die Beschwerdegegnerin nach der
Erflllung der Meldepflicht im Méarz 2011 erkennen missen, dass ein
Rickforderungsanspruch bestehe. Ausserdem hatte die Beschwerdegegnerin bereits
zum Zeitpunkt der Verfligung vom 25. Januar 2010 erkennen kdénnen, dass die EL-
Berechnung fehlerhaft gewesen sei, wenn sie ihrer Pflicht zur Abklarung des

massgeblichen Sachverhalts hinreichend nachgekommen wére. Schliesslich habe sie
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in Bezug auf die Beurteilung eines Erlassgesuchs ausgefuhrt, die wirtschaftlichen
Verhéltnisse abgeklart zu haben. Weiter spreche auch die Korrespondenz zwischen der
Beschwerdegegnerin und der G.___ im Mai 2010, wo sie den IV-Grad und den
nachsten Revisionszeitpunkt bekanntgegeben habe, fir die Annahme des zweiten
Anlasses im Marz 2011 (act. G 1).

B.o Am 19. Mai 2016 beantragte die Beschwerdegegnerin die Abweisung der
Beschwerde; sie verwies zur Begrindung auf inre Erwagungen im Einspracheentscheid
(act. G 4).

Erwdgungen

Mit der angefochtenen Verfigung vom 2. November 2015 hat die Beschwerdegegnerin
die seit dem 1. November 2010 offenbar zu viel bezogenen ausserordentlichen EL in
Hohe von Fr. 8'750.-- und die offenbar zu viel bezogenen ordentlichen EL in Hohe von
Fr. 1'728.-- zuriickgefordert (act. G 4.2/14). Zunachst soll nur auf die Rickforderung

der ordentlichen Ergdnzungsleistungen eingegangen werden.

2.1 Die vom 1. November 2010 bis 31. Oktober 2015 ausgerichteten EL haben sich auf
formell rechtskréftige Verfligungen gestiitzt. Solange Ergénzungsleistungen gestitzt
auf eine verbindliche Verfigung ausgerichtet werden, werden sie nicht im Sinne von
Art. 25 Abs. 1 Satz 1 des Bundesgesetzes lber den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts (SR 830.1; ATSG) unrechtmassig bezogen, womit eine
Ruckforderung ausgeschlossen ist. Teil der Verfigung vom 2. November 2015 muss
somit zwingend ein Zuriickkommen auf eine oder mehrere vorhergehende Verfligungen
gewesen sein. Diesbezlgliche Ausfiihrungen fehlen jedoch im Verfligungstext. Im
Einspracheentscheid hat die Beschwerdegegnerin zwar sinngemass festgehalten, dass
der Ruckforderungsverfliigung eine Korrekturverfigung hat vorausgehen mussen. Zu
dem angewandten Korrekturinstrument hat sie sich jedoch nicht weiter gedussert. Es
stellt sich somit die Frage, wie diese Licken in der Verfligung und im

Einspracheentscheid interpretatorisch zu fillen sind. Grund fir die nachtragliche
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Korrektur des EL-Anspruchs der Beschwerdeflhrerin soll der seit dem Jahr 2007
bestehende Rickkaufswert der Lebensversicherung der Beschwerdeflihrerin bei der
G.___ gewesen sein. Zudem hat die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeflhrerin
rickwirkend das seit 2006 bestehende Darlehen Uber Fr. 10'000.-- angerechnet. Der
Ruckkaufswert der Lebensversicherung und das Darlehen hatten bereits in der ersten
leistungszusprechenden Verfigung vom 12. Juni 2008 berUcksichtigt werden missen.
Deshalb muss - obwohl sich die Beschwerdegegnerin diesbezlglich in der Verfigung
und im Einspracheentscheid nicht bzw. nicht explizit gedussert hat - lickenfillend
davon ausgegangen werden, dass die Beschwerdegegnerin mit der Verfligung vom 2.
November 2015 bzw. mit dem angefochtenen Einspracheentscheid vom 21. Méarz 2016
die formell rechtskréaftige Verfligung vom 12. Juni 2008 wiedererwdgungsweise
aufgehoben und ersetzt hat. Gegenstand dieses Beschwerdeverfahrens in Bezug auf
die ordentlichen Ergdnzungsleistungen bilden somit einerseits die Wiedererwagung der
urspringlichen leistungszusprechenden Verfligung vom 12. Juni 2008 und andererseits
die aus der Wiedererwagung resultierenden Rickforderungen der seitdem zu Unrecht

ausgerichteten ordentlichen EL.

2.2 Die Rechtmaéssigkeit der Rickforderung der ordentlichen Ergédnzungsleistungen
hangt zunachst von der Rechtmassigkeit der Wiedererwagung ab. Gemass Art. 53 Abs.
2 ATSG kann der Versicherungstrager wiedererwagungsweise auf formell rechtskréaftige
Verfligungen oder Einspracheentscheide zurickkommen, wenn diese zweifellos
unrichtig gewesen sind und wenn ihre Berichtigung von erheblicher Bedeutung ist. Die
jahrliche ordentliche Ergdnzungsleistung entspricht dem Betrag, um den die
anerkannten Ausgaben die anrechenbaren Einnahmen Ubersteigen (Art. 9 Abs. 1 des
Bundesgesetzes Uber Ergdnzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung [SR 831.30; ELG]). Gemass Art. 11 Abs. 1 lit. ¢ ELG werden ein
Flnfzehntel des Reinvermédgens, soweit es Fr. 37'500.-- Gbersteigt, als Einnahmen
angerechnet. Vom Vermdgen abzuziehen sind somit die privaten Schulden des EL-
Ansprechers (vgl. RALPH JOHL, Erganzungsleistungen zur AHV/IV, in: Schweizerisches
Sozialversicherungsrecht, Band XIV Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016, Rz 166). Weiter
stellt eine Lebensversicherung einen anrechenbaren Vermégenswert dar, wenn sie
einen Ruckkaufswert besitzt und somit verdussert werden kann. lhr Vermégenswert
entspricht dem Rickkaufswert, weshalb sie mit diesem Wert bei der Ermittlung des

anrechenbaren Vermégens zu beriicksichtigen ist (vgl. JOHL, a.a.0., Rz 169).
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2.3 Die Beschwerdegegnerin hat mit inrer Wiedererwagungsverfigung vom 2.
November 2015 insbesondere ab November 2010 neu den Ruckkaufswert der
Lebensversicherung der Beschwerdeflhrerin bei der G.___ angerechnet. Um prifen zu
kénnen, ob die urspringlich leistungszusprechende Verfliigung vom 12. Juni 2008 i.S.
von Art. 53 Abs. 2 ATSG unrichtig gewesen ist, muss feststehen, ab wann und in
welcher Hohe die Lebensversicherung der Beschwerdeflihrerin einen Rickkaufswert
gehabt hat. Die Beschwerdeflihrerin hat im Jahr 2008 im Anmeldeformular angegeben,
keine Lebensversicherung zu besitzen; sie hat die Police ihrer Versicherung bei der
B.___ eingereicht, der kein konkreter Rickkaufswert hat enthommen werden kénnen
(act. G 4.2/121 f.). Gemass einer telefonischen Auskunft der G.____ im Oktober 2015 ist
die Lebensversicherung der Beschwerdefiihrerin offenbar im Jahr 2007 von der G.___
Ubernommen und gleichzeitig angepasst worden, sodass seit dem Jahr 2007 auch ein
Rlckkaufswert bestanden habe (vgl. act. G 4.2/15). Eine entsprechende Telefonnotiz,
die sowohl vom beteiligten EL-Sachbearbeiter als auch von der G.___ unterschrieben
worden ware, existiert in den Akten ebenso wenig wie ein anderes Dokument, das
diese Aussage belegen und den Rickkaufswert ab 2007 beziffern wirde. Abgesehen
davon spricht gegen die angebliche Aussage der G.___ der Umstand, dass der
Rickkaufswert der Lebensversicherung per 2009 bereits Fr. 36'957.-- betragen hat, in
der Folge jedoch jahrlich nur um ca. Fr. 5'000.-- angestiegen ist (act. G 4.2/33). Dies
gibt zwar Grund zur Annahme, dass die Lebensversicherung bereits bei der
Ubernahme durch die G.___ einen recht hohen Riickkaufswert gehabt haben durfte.
Weil aber anhand der Akten nicht mit dem erforderlichen Beweisgrad der
Uberwiegenden Wahrscheinlichkeit feststeht, ab wann genau ein Rickkaufswert der
Lebensversicherung bestanden hat und wie hoch dieser 2006-2008 gewesen ist, hat
die Beschwerdegegnerin in Erflllung des Untersuchungsgrundsatzes gemass Art. 43
Abs. 1 ATSG entsprechende Sachverhaltsabklarungen zu tatigen. Denn nur so lasst
sich nachweisen, dass die Verfligung vom 12. Juni 2008 zweifellos unrichtig gewesen

ist.

2.4 Sollte sich im Laufe der weiteren Sachverhaltsabklarungen herausstellen, dass es
sich bei der Verfligung vom 2. November 2015 tatséchlich in Bezug auf den
Ruckkaufswert der Lebensversicherung um eine rechtmassige Wiedererwagung der
ursprunglich leistungszusprechenden Verfiigung vom 12. Juni 2008 gehandelt hat,

hatte die Beschwerdegegnerin im Rahmen derselben Wiedererwagungsverfligung auch
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die der Beschwerdeflhrerin gewéahrten Darlehen zugunsten der Beschwerdeflhrerin
bertcksichtigen missen. Eine rickwirkende Anrechnung eines Darlehens ist ndmlich
im Zusammenhang mit einer Wiedererwagung moglich, wéhrend Art. 25 Abs. 2 lit. b
ELV dergleichen im Zusammenhang mit einer Revision gemass Art. 17 Abs. 2 ATSG
ausschliessen wuirde. Die Beschwerdegegnerin hat vom zinslosen Darlehen in Hohe
von Fr. 10'000.-- von H.____ und I.__ zum Zeitpunkt des Erlasses der Verfligung vom
12. Juni 2008 keine Kenntnis gehabt, obwohl dieses der Beschwerdefihrerin im Juni
2006 gewahrt worden war. Weil lediglich das Reinverm&gen anzurechnen ist, hatte die
Beschwerdegegnerin das Darlehen also bereits ab Anspruchsbeginn im November
2006 als Schuld der Beschwerdefiihrerin berlcksichtigen missen. Ausserdem hat die
Beschwerdefihrerin bei ihrer Anmeldung flr den Bezug von Ergénzungsleistungen ein
selbsterstelltes Dokument mit dem Titel "ausstehende Zahlungen" eingereicht (act. G
4.2/122 S. 10 f.). In diesem sind zwei private Darlehen Uber Fr. 8'500.-- und Fr. 4'000.--
aufgelistet. Ob und wann diese privaten Darlehensschulden bestanden haben und ob
sie allenfalls beglichen worden sind, geht weder aus dem Dokument selbst noch aus
den Ubrigen Akten hervor. Zudem kann dem Dokument "ausstehende Zahlungen" das
Darlehen von H.___ und l.___ nicht entnommen werden, obwohl es zum Zeitpunkt der
Anmeldung bereits existiert haben durfte. Daher erscheint es durchaus mdglich, dass
der Beschwerdeflihrerin, abgesehen von dem erwahnten zinslosen Darlehen von H.____
und I.___, zwischen 2006 und 2015 weitere - bislang nicht bekannte und somit
falschlicherweise in den EL-Anspruchsberechnungen nicht berlcksichtigte - private
Darlehen gewéahrt worden sind. Ausserdem stellt sich die Frage, ob die
Darlehensschuld gegenliber H.___und I.___ tber Fr. 10'000.-- aufgrund der
Auszahlung des Rickkaufswertes der Lebensversicherung moglicherweise noch im
Oktober 2015 zurlickbezahlt worden ist (vgl. "Nachtrag zum zinslosen Privat-Darlehen
vom 10.6.2006" vom April 2012, act. G 4.2/22). Insgesamt hat die Beschwerdegegnerin
also abzuklaren, ob und in welcher Hohe allenfalls seit 2006 ausser dem Darlehen von
H._  undl.___ Uber Fr. 10'000.-- weitere Darlehen existiert haben, die
félschlicherweise keinen Eingang in die EL-Anspruchsberechnungen gefunden haben,
und ob die Beschwerdefiihrerin die Darlehensschuld gegentber H.___undl.___im
Oktober 2015 beglichen hat.
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3.1 Da die Beschwerdegegnerin mit der Wiedererwdgungsverfigung vom 2. November
2015 die Verfigung vom 12. Juni 2008 aufgehoben hat, wéren, sofern die weitere
Sachverhaltsermittlung ergeben sollte, dass die Verfligung vom 12. Juni 2008
tatsachlich unrichtig gewesen und somit die Wiedererwagung rechtmassig erfolgt ist,
auch alle sich auf die Verfligung vom 12. Juni 2008 stltzenden spéteren
Revisionsverfligungen dahingefallen. Die Beschwerdegegnerin hatte somit im Rahmen
der Wiedererwagung in einem zweiten Schritt die ordentlichen Erganzungsleistungen

rickwirkend ab dem 1. Oktober 2006 korrekt festzusetzen.

3.2 Gemass Art. 25 Abs. 2 ATSG erlischt der Rickforderungsanspruch mit dem Ablauf
eines Jahres, nachdem die Versicherungseinrichtung davon Kenntnis erhalten hat, und
spéatestens mit dem Ablauf von funf Jahren nach der Entrichtung der einzelnen
Leistung. Die Beschwerdefiihrerin hat geltend machen lassen, dass die
Beschwerdegegnerin vom Rickkaufswert der Lebensversicherung bereits im Marz
2011 hatte Kenntnis haben mussen (vgl. act. G 1). Die relative einjahrige
Verwirkungsfrist des Art. 25 Abs. 2 ATSG beginnt jedoch nach der aktuellen
Rechtsprechung erst mit dem Erlass der Korrekturverfligung zu laufen (vgl. Urteil des
Bundesgerichts vom 3. Januar 2017, 9C_567/2016, E 6.2.1 und den Entscheid des
Versicherungsgerichts St. Gallen vom 16. November 2016, IV 2014/559, E 2.2). Indem
die Beschwerdegegnerin die Ruckforderungsverfigung am selben Tag erlassen hat wie
die Korrekturverfiigung, hat sie die relative einjahrige Verwirkungsfrist gewahrt. Sie
kénnte somit unter Berlcksichtigung der absoluten flinfjiahrigen Verwirkungsfrist die ab
dem 1. November 2010 ausgerichteten Erganzungsleistungen zurlckfordern.
Verfahrensékonomisch erscheint es zwar als sinnvoll, die Neuberechnung der
Ergénzungsleistungen und die damit verbundene notwendige Sachverhaltsermittlung
nur auf den fur die Rickforderung relevanten Zeitraum zu beschrénken. Aber die
Wiedererwagung muss auf einem abschliessend abgeklarten Sachverhalt beruhen,
weshalb jedenfalls auch der der Verfligung vom 12. Juni 2008 zugrunde liegende

Sachverhalt erstellt sein muss.

4.1 Neben den ordentlichen hat die Beschwerdegegnerin mit der angefochtenen

Verfigung vom 2. November 2015 bzw. dem angefochtenen Einspracheentscheid vom
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21. Mérz 2016 auch ausserordentliche EL in H6he von insgesamt Fr. 8'750.--

zurlckgefordert.

4.2 Gemass Art. 10 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 ELG sind der Mietzins einer Wohnung und die
damit zusammenhangenden Nebenkosten in Hohe von maximal Fr. 13'200.-- als
anrechenbare Ausgaben anerkannt. Der Jahresmietzins der Beschwerdeflhrerin hat
sich seit dem 1. September 2009 lber diesem Maximalbetrag bewegt, sodass die
entsprechende Differenz bis zum Erlass der angefochtenen Verfligung vom 2.
November 2015 durch die ausserordentlichen Erganzungsleistungen gedeckt worden
ist (vgl. dazu z.B. EL-act. 51, 54, 56, 60, 63, 69, 93). Die ausserordentlichen
Erganzungsleistungen richten sich nach kantonalem Recht. Die durch die
Beschwerdeflhrerin im Einspracheverfahren angefochtene Verfligung, mit welcher die
Beschwerdegegnerin riickwirkend einen Anspruch auf ausserordentliche
Erganzungsleistungen verneint hat, ist am 2. November 2015 erlassen worden. Zu
diesem Zeitpunkt hat die Fassung des St. Gallischen Ergénzungsleistungsgesetzes
(sGS 351.5; ELG/SG, gultig bis 31. Dezember 2015) des Jahres 2015 Geltung gehabit.
In der aktuellen Fassung des St. Gallischen Ergéanzungsleistungsgesetzes sind
hingegen keine ausserordentlichen Erganzungsleistungen mehr vorgesehen. Obwohl
die Schlussbestimmungen dieser neuen Fassung keine expliziten Regelungen
betreffend das intertemporale Recht enthalten, miissen sie - insbesondere mit Blick auf
Art. 25 ELG/SG (Fassung 2016) - dahingehend interpretiert werden, dass das ausser
Kraft gesetzte Recht fir die Sachverhalte, die nach Erlass der neuen Fassung
stattgefunden haben, weiterhin anwendbar ist. Geméss Art. 5 Abs. 1. lit. b ELG/SG
(Fassung 2015) haben EL-Bezlger nur dann einen Anspruch auf ausserordentliche
Erganzungsleistungen, wenn die um die ordentlichen Erganzungsleistungen erhdhten
Einnahmen die Ausgaben nicht decken und wenn ihr Reinvermégen 3% des
bundesrechtlich festgelegten Vermdgenfreibetrags (vgl. Art. 11 Abs. 1 lit. ¢ ELG) nicht
Ubersteigen. Gemass Art. 13 Abs. 1 lit. ¢ ELG/SG sind fur die Ruckforderung und den
Erlass die Bestimmungen der Bundesgesetzgebung Uber die Ergdnzungsleistungen

und Uber den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts anwendbar.

4.3 Weil einer Ruckforderung stets eine Korrektur der vorgangigen Leistungsverfligung
vorausgehen muss (vgl. E. 2.1), ist Art. 13 Abs. 1 lit. ¢ ELG/SG dahingehend zu

interpretieren, dass in Bezug auf die ausserordentlichen EL auch die im ATSG
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vorgesehenen Korrekturinstrumente der Revision und der Wiedererwagung anwendbar
sind. Mit der Verfigung vom 23. Dezember 2008 hatte die Beschwerdegegnerin den
Anspruch auf ordentliche EL per 1. Januar 2009 festgesetzt. Ein Anspruch auf
ausserordentliche EL hatte noch nicht bestanden, da der Mietzins der
Beschwerdeflhrerin zu diesem Zeitpunkt noch unter dem gesetzlich vorgesehenen
Maximalbetrag gelegen hatte. Nachdem die Beschwerdegegnerin vom
Wohnungswechsel und dem damit verbundenen héheren Mietzins der
Beschwerdeflhrerin per 1. September 2009 erfahren hatte, ist sie irrtimlicherweise
davon ausgegangen, dass die Verflgung vom 23. Dezember 2008 hinsichtlich des ab
dem 1. Januar 2009 geschuldeten Mietzinses falsch gewesen sei. Deshalb hat sie die
Verfiigung vom 23. Dezember 2008 mit einer Verfligung vom 17. September 2009
wiedererwogen und der Beschwerdefihrerin riickwirkend ab dem 1. Januar 2009 einen
hdéheren Mietzins und damit auch héhere ordentliche EL zugesprochen. Ausserdem hat
sie mit der Verfligung vom 17. September 2009 riickwirkend ab dem 1. Januar 2009
erstmals ausserordentliche EL in H6he von monatlich Fr. 100.-- zugesprochen (EL-act.
101). Weil sie den neuen Mietzins in Hohe von Fr. 14'400.-- dabei jedoch
irrtimlicherweise ab dem 1. Januar 2009 und nicht erst ab dem 1. September 2009
angerechnet und somit auch irrtimlicherweise ab diesem Zeitpunkt ausserordentliche
EL und zu hohe ordentliche EL zugesprochen hat, ist die erstmalige
Leistungszusprache ausserordentlicher EL und die Berechnung des Anspruchs auf
ordentliche EL vom 17. September 2009 fehlerhaft gewesen. Die Beschwerdegegnerin
hat diese Fehler denn auch bemerkt und die Verfigung vom 17. September 2009
sowohl betreffend die ordentlichen als auch die ausserordentlichen EL mit der
Verfiigung vom 5. November 2009 wiedererwagungsweise aufgehoben. Obwohl der
Wiedererwagungsverfugung vom 5. November 2009 nur das Berechnungsblatt fur den
EL-Anspruch vom 1. Januar bis 31. August 2009 beiliegt, geht aus dem
Verflgungsdispositiv hervor, dass die Beschwerdegegnerin den neuen Mietzins erst ab
dem 1. September 2009 berlicksichtigt hat und somit erst ab diesem Zeitpunkt die
ausserordentlichen EL zugesprochen und den Anspruch auf ordentliche EL erhéht hat
(act. G 4.2/99). Am 12. November 2009 hat die Beschwerdegegnerin die lediglich den
Anspruch auf die ordentlichen EL tangierende IPV-Pauschale, die sich aufgrund des
mit dem Umzug vom 1. September 2009 einhergehenden Wechsels der

Wohngemeinde verandert hatte, per 1. Dezember 2009 angepasst. Auf eine
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rickwirkende Anpassung des Anspruchs auf ordentliche EL per 1. September 2009
und einer damit verbundenen Rickforderung hat die Beschwerdegegnerin mit der
Begriindung verzichtet, dass sich dies aufgrund der geringen Rickforderungssumme
nicht lohnen wirde (vgl. act. G 4.2/97). Der Beschwerdegegnerin hatte jedoch bewusst
sein mussen, dass eine rickwirkende Anpassung der (ordentlichen) EL nicht
vorgenommen wird, weil die daraus resultierende Ruckforderung eine
vielversprechende Hohe erreicht, sondern weil ein EL-Beztger nur so viele
Erganzungsleistungen erhalten (und behalten) soll, wie ihm von Gesetzes wegen
zustehen. Die Beschwerdegegnerin hatte deshalb unter der Berticksichtigung der ihr
vom ATSG zur Verfligung gestellten Korrekturinstrumente feststellen missen, dass sie
aufgrund der fehlenden Sachverhaltsverédnderung per 1. Dezember 2009 keine
Revision, sondern aufgrund der Fehlerhaftigkeit der Wiedererwagungsverfiigung vom 5.
November 2009 betreffend die ordentliche EL eine erneute Wiedererwagung per 1.
September 2009 hatte vornehmen mussen. Weil die Verfiigung vom 5. November 2009
genau genommen zwei Verfligungen beinhaltet hat - namlich eine Verfligung betreffend
den Anspruch auf ordentliche und eine Verfligung betreffend den Anspruch auf
ausserordentliche Ergédnzungsleistungen - und weil die Héhe der IPV-Pauschale keinen
Einfluss auf die ausserordentlichen EL hat, hatte die mit der Verfigung vom 5.
November 2011 vorzunehmende Wiedererwagung nur den Teil der Verfligung vom 5.
November 2009 betroffen, der den Anspruch auf ordentliche EL geregelt hat.
Hinsichtlich die ausserordentlichen EL héatte die Verfigung vom 5. November 2009
somit weiterhin Bestand gehabt. Bevor die Beschwerdegegnerin im Rahmen der
Verfigung vom 2. November 2015 unter der Berlicksichtigung des Art. 5 Abs. 1 lit. b
ELG/SG bereits ausgerichtete ausserordentliche EL hat zurtickfordern kénnen, hat sie
also die Wiedererwdgungsverfiugung vom 5. November 2009, mit welcher aufgrund
eines Uber dem gesetzlichen Maximalbetrag liegenden Mietzinses erstmals
ausserordentliche EL angerechnet worden sind, wiedererwdgungs- oder revisionsweise

korrigieren mussen.

4.4 Im Rahmen der Verfiigung vom 2. November 2015 hat die Beschwerdegegnerin
die Mietzinse aus den alten Verfigungen Gbernommen. So hat sie der
Beschwerdeflhrerin u.a. vom 1. September 2009 bis 31. August 2011 einen Mietzins in
Héhe von jahrlich Fr. 14'400.-- angerechnet. Gemass dem am 14. September 2009

eingereichten Mietvertrag sind in diesem Jahresmietzins jedoch auch die Kosten fir
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einen Aussenparkplatz enthalten gewesen (vgl. act. G 4.2/102). Nebenkosten kénnen
aber nur berlcksichtigt werden, wenn sie eng mit dem Gebrauch des Mietobjekts
zusammenhangen oder dazu dienen, die Mietsache in einem zum vorausgesetzten
Gebrauch tauglichen Zustand zu erhalten. Weil Kosten flir einen Autoabstellplatz nicht
dem Wohnzweck dienen, kdnnen sie nicht im Rahmen des Mietzinses als abzugsféhige
Ausgabe anerkannt werden. Weshalb die Beschwerdegegnerin diesen Fehler nicht
bereits im Rahmen der auf die periodische Uberpriifung der Erganzungsleistungen
folgenden Verfiigung vom 26. September 2011 rlickwirkend per 1. September 2009
korrigiert hat, sondern stattdessen den Mietzins revisionsweise per 1. September 2011
angepasst hat (act. G 4.2/69), obwohl der am 10. Marz 2011 eingereichte Mietvertrag
ab dem 1. September 2009 gegolten hat (vgl. act. G 4.2/74), ist nicht nachvollziehbar.
Mit der Verfigung vom 2. November 2015 hat die Beschwerdegegnerin also die
Verfigung vom 12. November 2009 wiedererwagen mussen. Unter der
Berlcksichtigung des korrekten Mietzinses in Héhe von Fr. 13'680.-- ab dem 1.
September 2009 ergibt sich ab dem 1. September 2009 ein Anspruch auf
ausserordentliche EL in H6he von Fr. 40.-- statt Fr. 100.--. Die Beschwerdegegnerin
kann deshalb unter der Berlicksichtigung der Bestimmungen Uber die Verwirkung (vgl.
E 3.2) auf jeden Fall die vom 1. November 2010 bis 31. August 2011 zu viel bezogenen
ausserordentlichen EL in Hohe von Fr. 600.-- zurlickfordern.

4.5 Die bisherigen Sachverhaltsabklarungen der Beschwerdegegnerin haben nun aber
ergeben, dass die Beschwerdeflhrerin ab 2010 ein Nettoverm&gen von mindestens Fr.
31'658.-- gehabt hat (vgl. z.B. act. G 4.2/11, 33). In diesem Fall wére die Rickforderung
aufgrund der Korrektur des Mietzinses hinsichtlich der Parkplatzgebihren irrelevant, da
das Nettovermdgen der Beschwerdefiihrerin % des Vermogensfreibetrages, also Fr.
18'750.-- bzw. ab 2011 Fr. 28'125.--, Uberstiegen hétte, sodass die
Beschwerdeflhrerin geméss Art. 5 Abs. 1 lit. b ELG/SG ab dem 1. September 2009 gar
keinen Anspruch auf ausserordentliche EL hatte und die Beschwerdegegnerin die seit
dem 1. November 2010 bezogenen ausserordentlichen Erganzungsleistungen in Hohe
von Fr. 8'750.-- zu Recht zurlickgefordert hatte. Allerdings steht der Sachverhalt
betreffend die Vermdgensverhaltnisse der Beschwerdefiihrerin noch nicht mit
Uberwiegender Wahrscheinlichkeit fest (vgl. E. 2). Sollte sich im Rahmen der durch die
Beschwerdegegnerin weiter vorzunehmenden Sachverhaltsabkldrungen ergeben, dass

die Beschwerdeflhrerin in der Vergangenheit weitere Darlehensschulden gehabt hat,
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héatte sie zu prifen, ob und in welchem Umfang diese das Nettovermdgen der
Beschwerdeflihrerin massgeblich beeinflusst haben. Anschliessend wird sie unter der
Berlcksichtigung des sich neu ergebenden jeweiligen Nettovermogens zu prifen
haben, ob die Beschwerdeflihrerin die Anspruchsvoraussetzungen des Art. 5 Abs. 1
ELG/SG erfillt hat.

5.1 Zusammenfassend ist nicht mit dem erforderlichen Beweisgrad der
Uberwiegenden Wahrscheinlichkeit erstellt, dass die Lebensversicherung nicht bereits
vor 2007 einen Ruckkaufswert gehabt hat. Ebenso stehen Abklarungen betreffend die
der Beschwerdeflihrerin gewahrten privaten Darlehen aus, weshalb der massgebliche
Sachverhalt in Bezug auf die Vermd&genssituation der Beschwerdeflihrerin seit 2006
nicht mit dem erforderlichen Beweisgrad der Gberwiegenden Wahrscheinlichkeit
feststeht. Der wiedererwagende Einspracheentscheid vom 21. Mérz 2016 ist somit in
Verletzung der Untersuchungspflicht (Art. 43 Abs. 1 ATSG) ergangen und deshalb
sowohl in Bezug auf die Korrektur als auch in Bezug auf die Rickforderung der
Erganzungsleistungen als rechtswidrig aufzuheben. Da es nicht die Aufgabe des
Versicherungsgerichtes sein kann, ein Versdumnis hinsichtlich der ureigensten Aufgabe
der Beschwerdegegnerin, ndmlich der Sachverhaltsabklarung (als Teil der
Wiedererwagung der Verfligung vom 12. Juni 2008), nachzuholen, ist die Sache zur
weiteren Abklarung im Sinne der Erwagungen an die Beschwerdegegnerin
zurtickzuweisen. Sie hat die Existenz und Héhe des anrechenbaren Ruckkaufswerts
der Lebensversicherung fir die gesamte Zeit des EL-Bezuges zu ermitteln. Weiter hat
sie festzustellen, welche privaten Darlehensschulden im Zeitraum des
Anspruchsbeginns sowie seit November 2010 bestanden haben und ob unter der
BerUcksichtigung des Reinvermogens der Beschwerdefiihrerin ein Anspruch auf
ausserordentliche Erganzungsleistungen bestanden hat. Anschliessend wird sie
gegebenenfalls die Rickforderung ordentlicher und ausserordentlicher

Erganzungsleistungen festsetzen.

5.2 Gemass Art. 61 lit. g ATSG hat die obsiegende beschwerdefiihrende Partei
Anspruch auf Ersatz der Parteikosten. Bei diesem Verfahrensausgang eribrigt sich also

die Beantwortung der Frage, ob die am 7. Juni 2016 durch das Versicherungsgericht
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St. Gallen ausgesprochene Bewilligung der unentgeltlichen Rechtsverbeistdndung
unter der Berlicksichtigung des Umstands, dass der Beschwerdeflhrerin am 21.
Oktober 2015 der Ruckkaufswert ihrer Lebensversicherung in Héhe von Fr. 65'010.--
ausbezahlt worden ist, nicht allenfalls riickgangig gemacht werden musste. Die
Parteientschadigung wird vom Versicherungsgericht festgesetzt und ohne Ricksicht
auf den Streitwert nach der Bedeutung der Streitsache und nach der Schwierigkeit des
Prozesses bemessen. In der Verwaltungsrechtspflege betrédgt das Honorar vor
Versicherungsgericht nach Art. 22 Abs. 1 lit. b HonO (sGS 963.75) pauschal Fr. 1'000.--
bis Fr. 12'000.--. Der Rechtsvertreter hat keine Honorarnote eingereicht. Praxisgemass
wird in einem durchschnittlich aufwandigen EL-Fall eine pauschale
Parteientschadigung von Fr. 3'000.-- (einschliesslich Barauslagen und Mehrwertsteuer)
zugesprochen. Im vorliegenden Fall hat nur ein einfacher Schriftenwechsel
stattgefunden, weshalb eine pauschale Parteientschadigung von Fr. 2'500.-- (inklusive
Barauslagen und Mehrwertsteuer) als angemessen erscheint. Gerichtskosten sind
keine zu erheben (Art. 61 lit. a ATSG).

5.3 Bei diesem Verfahrensausgang sind keine Gerichtskosten zu erheben (Art. 61 lit. a
ATSG).

Entscheid

im Zirkulationsverfahren gemass Art. 39 VRP

In teilweiser Gutheissung der Beschwerde wird der Einspracheentscheid vom 21. Méarz
2016 aufgehoben; die Sache wird zur weiteren Abklarung sowie zur Neuberechnung
und Neuverfiigung im Sinne der Erwagungen an die Beschwerdegegnerin

zurlckgewiesen.

Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeflihrerin eine Parteientschadigung von Fr.

2'500.-- (inkl. Barauslagen und Mehrwertsteuer) zu bezahlen.

3.
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Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 18/18



	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte
	Entscheid Versicherungsgericht, 03.01.2018
	Art. 43 Abs. 1 ATSG, Art. 25 Abs. 1 und 2 ATSG, Art. 9 Abs. 1 ELG, Art. 5 Abs. 1 lit. b ELG SGUm die ursprünglich leistungszusprechenden Verfügungen wiedererwägen und die unrechtmässig ausbezahlten ordentlichen und ausserordentlichen Ergänzungsleistungen im Rahmen der Verwirkungsfristen zurückfordern zu können, muss der der betreffenden Verfügungen zugrunde liegende Sachverhalt insbesondere in Bezug auf den Rückkaufswert der Lebensversicherung sowie in Bezug auf die Darlehensschulden der Beschwerdeführerin mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit feststehen (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 3. Januar 2018,EL 2016/28).


	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte


